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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.2002

Norm

KartG 1988 §34

Rechtssatz

Haben Lizenzverträge zur Folge, dass auf dem österreichischen Markt für Turnierbälle nur die in den Lizenzverträgen

zugelassenen und nur im o8ziellen Vertriebsnetz erhältlichen Bälle der „Ballpartner" mit ÖTV-Aufdruck verwendet

werden dürfen, wird der Markt für Turnierbälle damit abgeschottet. Sind davon jedenfalls mehr als 5% des

österreichischen Markts für Tennisbälle betroAen, ist damit die durch die Lizenzverträge bewirkte Beeinträchtigung

des innergemeinschaftlichen Handels auch spürbar.
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